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Znr Befe&tigung der Töle noire.

Zur Zeit, da die Wahl zwischen der Befestigung

der Positionen von St. Maurice und

derjenigen von Martigny auf die erstere gefallen ist,
dürfte es genügen, die Frage der Befestigung der

Töte noire mit der Befestigung von St. Maurice
und der strategischen Gesammtsituation der
Schweiz un<f ihres südwestlichen Gebiets, besonders

des oberen Rhonetbals in Verbindung zu

bringen und kann die Bedeutung jener Frage
unter Bezugnahme auf die Position von
Martigny füglich unberücksichtigt bleiben.

Die beiden am Nordwest- und Südost-Puss der

Tßte noire vom Departement Haute- Savoie her

im Trient-Thal und der Einsenkung des .Col de

Forclaz vorbeiführenden Wege bilden im Süden

von St. Maurice die einzigen vom nördlichen

Savoyen nach dem Bhonethal führenden, für
stärkere Heeresabtheilungen aller Waffen gangbaren

Zugänge, and in diesem Umstände liegt
ihre Bedeutung für ein eventuelles Vordringen
französischer Streitkräfte von Albertville her im

Arly- und Arvethal über den Col des Montets
und den Col de Balme in's Wallis.

Die Strasse aus dem Chamounixthal über den

Col des Montets ist bis zur Grenze eine chaus-

sirte, für alle Truppengattungen und ihre Trains

gut passirbare und auch von der Grenze ab bis

Vernoyaz im Rhonethal eine, wenn auch schwieriger

benutzbare, so doch für alle Waffen und

deren Fahrzeuge gangbare. Der Weg über den

Col de Balme ist zwar weniger gut passirbar;
er erreicht in zahlreichen Serpentinen die Passhöhe

von 2204 m; allein Truppen aller Waffen

vermögen ihn zu benutzen, so dass von Argen-
tieres im Chamounixthal der Vormarsch dort

versammelter französischer Streitkräfte in's Bhonethal

in zwei Kolonnen angetreten werden kann.
Auf den Saumpfad, welcher von dem Wege im
Giozathal über den Col de Salenton in's Berard-
und Eau-Noirethal führt, dürfte jedoch nur im
Nothfall für Infanterie-Abtheilungen zu rechnen
sein. Dasselbe gilt für den Saumpfad aus dem
Glffrethal über die Cols de Taneverge und Bar-
berine, welcher überdies an mehrfachen Punkten,
wie bei Barbe'rine, am Col de Barbe'rine, bei

Emaney und Tenda etc. schweizerischerseits leicht
zu sperren ist. Der 2009 m hohe Bergrücken
der Töte noire beherrscht sowohl die Anmarschlinie

durch das Berard- und Eau-Noirethal vom
Col des Montets her, wie auch diejenige über
den Col de Balme durch das Trientthal und ober
den Col de la Forclaz. Anf ihm errichtete Ge-
schützemplacements oder Panzerbatterien vermögen

die genannten Defileen auf mehrere
Eilometer Länge unter wirksames Feuer zu nehmen,
und selbst die Wege, welche östlich vom Col de

la Gneula herabführen, zu bestreichen. Der Pfad
vom Col de Taneverge und Col de Barbe'rine her
ist jedoch ihrer Einsicht entzogen und ausser
wirksamer Schussweite und bedarf daher der
besonderen Beobachtung, Sperrung und Vertheidigung.

Südlich des Col de Balme ist das dort
gelegene, 36 km lange, ca. 11 km breite Gletschermassiv

des Mont Blanc für Truppen vollständig
unpassirbar, und erst vom kleinen St. Bernhard
her führt wieder eine in ihrem westlichen Theil
für alle Waffen passirbare Strasse zum Val Ferret
und zum Bhonethal, die jedoch den gleichnamigen

Col auf einem nur für Infanterie und Saumthiere

gangbaren Pfade überschreitet.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass das Wallis
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